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Beschlüsse des Stadtrates

In der 11. ordentlichen öffentlichen Sitzung des Stadtrates
der Stadt Lichtenstein/Sa. am 12.12.2022 wurden folgende
Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: SR/133/2022
Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss der Städti-
schen Wohnungsgesellschaft mbH Lichtenstein zum 31.12.2021
Der Stadtrat nimmt den durch die procontext Revision und Beratung
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit Datum
vom 23. September 2022 mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen sowie um Feststellungen zur Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG und zum Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2021 ergänzten Jahresabschluss der
Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Lichtenstein (SWG mbH)
zum 31.12.2021 zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, in
der Gesellschafterversammlung
1.   den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt fest-

zustellen:
     1.1 Bilanzsumme                                                26.891.200,14 €
           1.1.1  davon entfallen auf der Aktivseite auf
                     – das Anlagevermögen                       24.031.303,38 €
                     – das Umlaufvermögen                         2.859.349,36 €
                     – die Rechnungsabgrenzungsposten             547,40 €
           1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf
                     – das Eigenkapital                               10.469.224,58 €
                     – die Sonderposten für 
                     – Investitionszulagen                                915.677,57 €
                     – die Rückstellungen                                  27.526,85 €
                     – die Verbindlichkeiten                        15.436.340,30 €
                     – die Rechnungsabgrenzungsposten        42.430,84 €
     1.2 Jahresüberschuss                                              105.188,95 €
           1.2.1  Summe der Erträge                               4.658.296,57 €
           1.2.2  Summe der Aufwendungen                  4.553.107,62 €
2.   den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 i. H. v.

105.188,95 € in die andere Gewinnrücklage einzustellen; 
3.   die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Haus-

haltsgrund sätze festzustellen und der Geschäftsführung und
dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu ertei-
len.

Beschluss-Nr.: SR/142/2022
Wahl des 1. ehrenamtlichen Stellvertreters des Bürgermeisters
der Stadt Lichtenstein/Sa.
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. wählt Eric Schöniger zum
1. ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters der Stadt Lich-
tenstein/Sa.

Beschluss-Nr.: SR/134/2022
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lichten-
stein/Sa.
Der Stadtrat beschließt die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Stadt.
(Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lichten-
stein/Sa. ist in diesem Lichtensteiner Anzeiger veröffentlicht.)

Beschluss-Nr.: SR/136/2022
Erstmalige Vereinbarung des Gewerbesteuerzerlegungsschlüs-
sels durch die Verbandskommunen des Regionalen Zweckver-
bandes Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau
1.   Der Stadtrat stimmt dem Gewerbesteuerzerlegungsschlüssel in

Anwendung von § 33 Abs. 2 GewStG nach dem prozentualen
Anteil der im Gebiet eines Verbandsmitgliedes erlöswirksam
gelieferten Trinkwassermenge an der gesamten im Verbands -
gebiet erlöswirksam gelieferten Trinkwassermenge, jeweils
bezogen auf das maßgebliche Steuerjahr, zu.

2.   Der vorstehende Beschluss kommt nur zur Anwendung, wenn
die Gewerbesteuerpflicht des Regionalen Zweckverbandes
Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau tatsächlich festge-
stellt ist. Der Beschluss gilt ab dann und zunächst zeitlich befri-
stet bis 31.12.2030.

3.   Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Verbandsversamm-
lung des Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau dem Beschlussvorschlag zum Gewer-
besteuerzerlegungsschlüssel in Anwendung von § 33 Abs. 2
GewStG nach dem prozentualen Anteil der im Gebiet eines
Verbandsmitgliedes erlöswirksam gelieferten Trinkwassermenge
an der gesamten im Verbandsgebiet erlöswirksam gelieferten
Trinkwassermenge, jeweils bezogen auf das maßgebliche Steu-
erjahr, und zunächst zeitlich befristet bis zum 31.12.2030 zuzu-
stimmen.

Beschluss-Nr.: SR/144/2022
Betreibung der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ sowie „Flax
und Krümel“
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt:
1.   die Fortführung der Trägerschaft (und damit die Betreibung) für

die Kitas „Knirpsenland“ (Ernst-Schneller-Siedlung 33) sowie
„Flax und Krümel“ (Ringstraße 4 a) mit der Volkssolidarität Kreis-
verband Glauchau/Hohenstein-Ernstthal e. V.

2.   die Aufhebung des Beschlusses 05/05/2021 (Sitzung vom
10.05.2021 bzgl. der Ausschreibungen zur zukünftigen Betrei-
bung von Kindertagesstätten)

3.   die Verwaltung zu beauftragen, entsprechende vertragliche
Vereinbarungen (Rahmenvertrag und Mietvertrag) zu erarbeiten
und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

Beschluss-Nr.: SR/137/2022
Fortschreibung der Projektfreigabe zum Vorhaben „Erweite-
rung Schulstandort der Grundschule Rödlitz“
1. Der Stadtrat bestätigt den Planstand der Entwurfsplanung mit

Stand vom 11.11.2022 unter Berücksichtigung der im Beschluss
OR/023/2022 der Anhörung des Ortschaftsrates Rödlitz formu-
lierten Hinweise.

2.   Die notwendigen finanziellen Mittel für die Durchführung des
Projektes sind auf der Grundlage der für den Fördermittelantrag
eingereichten vorläufigen Kostenschätzung in Höhe von ca. 7,16
Millionen € in die Haushaltsplanung 2023/2024 sowie die mittel-
fristige Finanzplanung aufzunehmen unter Annahme einer
mindestens 50%igen Förderung für die Gesamtkosten.

3.   Der Stadtrat stimmt der Erbringung der im VgV-Verfahren verein-
barten Planungsleistung bis Leistungsphase 4 (Genehmigungs-
planung) auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten der
Kostenschätzung für den Fördermittelbescheid vom
18.08.2022, auch ohne die Ausreichung von Fördermitteln zu.

Beschluss-Nr.: SR/139/2022
Projektfreigabe für das Bauvorhaben Errichtung (Ersatzneubau)
Feuerwehrgerätehaus in Lichtenstein, Ortsteil Heinrichsort
1.   Der Stadtrat stimmt der Projektfreigabe für das Vorhaben

„Errichtung (Ersatzneubau) Feuerwehrgerätehaus in Lichten-
stein, Ortsteil Heinrichsort“ in einer Gesamtausgabenhöhe von
2.234.000,00 EUR (brutto) zu.

2.   Die notwendigen finanziellen Mittel für die Durchführung des
Projektes sind auf der Grundlage der dem Zuwendungsbescheid
zugrundeliegenden Kostenschätzung vom 11.07.2022 in die
Haushaltplanung 2023/24 aufzunehmen.

Beschluss-Nr.: SR/140/2022
Vergabe der Objektplanungsleistung Gebäude (Feuerwehrgerä-
tehaus) für das Vorhaben „Errichtung (Ersatzneubau) Feuer-
wehrgerätehaus in Lichtenstein, Ortsteil Heinrichsort
1.   Die Vergabe der Objektplanungsleistung Gebäude für das
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Vorhaben „Errichtung (Ersatzneubau) Feuerwehrgerätehaus in
Lichtenstein, Ortsteil Heinrichsort“ erfolgt an Architekturbüro
Wende, Dipl.-Ing. Architekt Thomas Wende zur vorausberechne-
ten Angebotssumme von 84.434,84 EUR (brutto).

2.   Die Stadtverwaltung wird beauftragt einen entsprechenden
Vertrag zu unterzeichnen.

Beschluss-Nr.: SR/141/2022
Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sonnen-
berg“ in Lichtenstein/Sa.
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt
1.   die Einleitung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sonnen-

berg“ in der gemäß  Anlage 1 zum Aufstellungsbeschluss darge-
stellten Grenze nach § 13 b BauGB.

     Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst
einen Teilbereich des Flurstücks 1244 der Gemarkung Lichten-
stein mit einer Fläche von ca. 1.600 m². Das Verfahren ist im
beschleunigten Verfahren nach § 13 b i. V. m. § 13 a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB
durchzuführen,

2.   den Beschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich
bekannt zu machen,

3.   die Änderung des genehmigten Flächennutzungsplanes fortzu-
schreiben,

4.   die Beauftragung des Bürgermeisters, einen städtebaulichen
Vertrag abzuschließen,

5.   den Ausgleich für die Versiegelung auf dem Flurstück 1244 der
Gemarkung Lichtenstein festzuschreiben.

Beschluss-Nr.: SR/135/2022
Termine und Tagungsorte der Sitzungen des Stadtrates, der
Ausschüsse und des Jugend- und Seniorenbeirates der Stadt
Lichtenstein/Sa. für das Jahr 2023
Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. beschließt die nachfolgend
benannten Termine für die ordentlichen Sitzungen im Jahr 2023:
Stadtrat                                         30.01., 13.03., 17.04., 22.05., 
                                                      03.07., 11.09., 23.10., 04.12.
Verwaltungsausschuss               16.01., 27.02., 03.04., 08.05., 
                                                      19.06., 28.08., 09.10., 20.11.
Technischer Ausschuss              06.02., 24.04., 26.06., 04.09., 
                                                      13.11.
Kultur- und Sozialausschuss      06.03., 15.05., 25.09., 11.12.
Jugendbeirat:                               28.03., 12.06., 21.08., 27.11.
Seniorenbeirat:                            20.03., 05.06., 18.09., 06.11.
Ortschaftsrat Rödlitz (informativ)  07.02., 25.04., 20.06., 26.09., 
                                                      21.11.
Ortschaftsrat Heinrichsort 
(informativ)                                  26.01., 23.03., 01.06., 21.09., 
                                                      30.11.
Einwohnerversammlungen         27.03., 06.11.

Die Sitzungen des Stadtrates finden jeweils 18:00 Uhr im Mehr-
zweckraum des Neuen Rathauses, Badergasse 17, statt. Die
Ausschüsse und der Jugendbeirat beraten jeweils 18:00 Uhr im
Neuen Rathaus bzw. in ausgewählten Einrichtungen im Stadtgebiet.
Der Seniorenbeirat berät 17:30 Uhr im Neuen Rathaus bzw. in
ausgewählten Einrichtungen im Stadtgebiet. 
Jochen Fankhänel, Bürgermeister

Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973
(BGBl. I S. 965) wird die Grundsteuer für diejenigen Steuerschuld-
ner, die für das Kalenderjahr 2023 die gleiche Grundsteuer wie im
Vorjahr zu entrichten haben, durch öffentliche Bekanntmachung
festgesetzt. 
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern,
die im Anmeldeverfahren erhoben werden. Auf die Abgabe von
erneuten Steueranmeldungen für die Grundsteuer wird verzichtet,
soweit in den Besteuerungsgrundlagen seit der letzten Anmeldung
keine Änderungen eingetreten sind. Auf die Verpflichtung, jede
Änderung bezüglich der Wohnfläche oder der Ausstattung, die sich
auf die Grundsteuer auswirkt, der Gemeinde zu melden, wird an
dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.
Die Grundsteuer 2023 ist in gleicher Höhe und zu den angegebenen
Fälligkeitsterminen entsprechend des zuletzt bekannt gegebenen
Jahresbescheides zu entrichten.
Eintretende Änderungen in der Steuerhöhe und der Zurechnung der

Grundstücke werden den einzelnen Steuerschuldnern oder deren
Vertreter jeweils durch Änderungsbescheide mitgeteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfest-
setzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkun-
gen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.

n Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadtverwaltung Lichten -
stein/Sa. erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder
zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa. 

Lichtenstein/Sa., 2. Januar 2023
Jochen Fankhänel, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023

Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S.
134) hat der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. in seiner Sitzung am
12.12.2022 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Stadt Lichtenstein/Sa. beschlossen:

§ 1 Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Stadt Lichtenstein/Sa. vom 08.05.2018 in der
Fassung der Änderung vom 15.12.2021 wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch binnen
zwei Wochen nach Beschlussfassung gegenüber den Stadträten
ausgesprochen werden.

2. § 14 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
Die Stellvertretung beschränkt sich auf die Fälle der Verhinde-
rung beim Vorsitz im Stadtrat, bei der Vorbereitung seiner
Sitzungen sowie bei der Repräsentation der Stadt. 

3. § 14 Satz 3 werden die folgenden Sätze 4 und 5 angefügt: 
Für die Stellvertretung bei Verhinderung des Bürgermeisters im
Übrigen bestellt der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lichtenstein/Sa. 
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Stadtrat einen oder mehrere Bedienstete. Die Bestellung und die
Bestimmung der Reihenfolge nimmt der Bürgermeister vor. 

4. § 16 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
Zu diesem Zweck soll der Stadtrat mindestens zweimal im Jahr
eine Einwohnerversammlung anberaumen.

5. § 16 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
Der Antrag muss von mindestens fünf Prozent der Einwohner,
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.

6. § 17 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
Der Antrag muss von mindestens fünf Prozent der Einwohner,
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.

7. § 18 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
Das Bürgerbegehren muss von mindestens fünf Prozent der
Bürger der Stadt unterzeichnet sein.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lichten-
stein/Sa. tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Lichtenstein/Sa., den 13.12.2022

Jochen Fankhänel, Bürgermeister

n Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
     a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
     b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen. 

Die Meldebehörde darf
1. Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-

schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen
auf staatlicher und kommunaler Ebene Gruppenauskünfte über
Wahlberechtigte erteilen, soweit für deren Zusammensetzung
das Lebensalter bestimmend ist. Es dürfen folgende Daten aus
dem Melderegister mitgeteilt werden: Vor- und Familiennamen,
Doktorgrad und derzeitige Anschriften, § 50 Abs. 1 BMG

2. Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift, Tag und Art des
Jubiläums von Alters- und Ehejubilaren an Mandatsträger,
Presse oder Rundfunk übermitteln. Altersjubiläen sind der 70.
Geburtstag, jeder fünfte weitere und ab dem 100. Geburtstag
jeder folgende. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende
Ehejubiläum, § 50 Abs. 2 BMG

3. Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft über Vor- und Familiennamen,
Doktorgrad und derzeitige Anschriften erteilen, § 50 Abs. 3 BMG

4. von Familienangehörigen der Mitglieder einer öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft, die nicht derselben oder keiner
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören an die
betreffende öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft Daten
übermitteln, § 42 Abs. 2 BMG

5. an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr
zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial Daten
von Personen, die im nächsten Jahr volljährig werden, übermit-
teln. § 58c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz

Widersprüche gegen diese Auskünfte können gemäß § 50 Abs. 5
BMG (bei Nr. 1 bis 3)  bzw. § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG (bei Nr. 4) und
§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG (bei Nr. 5) schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. im Einwohnermeldeamt,
Badergasse 17 in 09350 Lichtenstein/Sa. eingelegt werden. 
Den Antrag finden Sie unter dem Link 
www.lichtenstein-sachsen.de/formulare/.
Bereits früher eingelegte Widersprüche gegen diese Auskünfte
gelten weiterhin fort.

n Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes:
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr

Lichtenstein/Sa., den 04.01.2023

Jochen Fankhänel
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht zur Eintragung von Übermittlungssperren

Weitere Informationen auf der Website: www.lichtenstein-sachsen.de
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Beschluss zur Aufstellung 
der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sonnenberg“ 

nach § 13 b BauGB

Der Stadtrat der Stadt Lichtenstein/Sa. hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 12.12.2022 den Beschluss zur Aufstellung der 5. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Sonnenberg“ beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss betrifft das Flurstück Nr. 1244 Gemar-
kung Lichtenstein, siehe Lageplan.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 BauGB
bekannt gemacht.

Jochen Fankhänel
Bürgermeister

KOMMUNALE INFORMATIONEN

Liebe Lichtensteinerinnen, liebe Lichtensteiner,
für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, vor
allem viel Gesundheit. Ich hoffe, dass all Ihre Wünsche und was
Sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben in Erfüllung
gehen. 
Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ich haben sich für das
neue Jahr viel vorgenommen. In den nächsten Wochen soll der
Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 in die Endfertigung
gebracht werden, sodass dieser den Stadträten zur Beratung in
den Fraktionen ausgereicht werden kann. Ziel ist es, den Haus-
haltsplan spätestens im März im Stadtrat zu beschließen. Die
derzeit herrschende Wirtschaftslage infolge Krieg in der Ukraine
und die Energiekriese sowie die im vergangenen Jahr gestiege-
nen Baupreise stellt eine große Herausforderung für das Aufstel-
len eines ausgeglichenen Haushaltplanes dar. 
Dennoch möchten wir an den gesteckten Zielen festhalten. Eine
der bedeutendsten Investitionen ist der Erweiterungsbau an der
Grundschule Rödlitz mit derzeit ca. 7,1 Millionen Euro. Für den
Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Heinrichsort konnten
noch im Dezember 2022 die Planungsleistungen an ein ortsan-
sässiges Planungsbüro vergeben werden. Damit wurden die
Grundlagen geschaffen, sodass auch dieser Neubau in den
nächsten beiden Jahren erstellt werden kann. 
Die Umgestaltung des ehemaligen Freibades zum Naherho-
lungsgebiet mit Naturbadeteich ist eine weitere Herausforde-
rung. Hierzu sind im Stadtrat Entscheidungen notwendig über
die Umsetzung des schon längst gehegten Wunschs vieler Lich-
tensteiner. Mit der Fördermittelzusage von ca. 2,8 Millionen Euro
für die Baukosten konnte eine wichtige Voraussetzung geschaf-

fen werden. Dennoch sind die Kosten für die spätere Bewirt-
schaftung noch eine wesentliche Herausforderung. 
In diesem Jahr soll auch eine Vielzahl von Festen, Veranstaltun-
gen und Angeboten zum kulturellen Leben stattfinden. Beispiel-
haft seien hier nur die Faschingsveranstaltungen, „Bier, Brat-
wurst, Blasmusik“ vom Musikverein zum Männertag, das
Kinderfest in Rödlitz, Rosenfest sowie der Kinder- und Jugend-
tag genannt. Im Jahr 2023 wird auch wieder ein städtischer
Weihnachtmarkt stattfinden. Auf der Internetseite der Stadt
Lichtenstein sowie monatlich im Lichtensteiner Anzeiger werden
die Termine zu den Veranstaltungen veröffentlicht. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie diese und andere Gelegenhei-
ten nutzen würden, um das reichhaltige gesellschaftliche und
kulturelle Leben in Lichtenstein zu genießen oder auch mit zu
gestalten. Die meisten Veranstaltungen werden von ehrenamt-
lich engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen
aufrechterhalten. Ohne dieses Engagement wäre Vieles nicht
möglich. Dafür kann ich nur nochmals meinen Dank ausspre-
chen.
Meinen Dank verbinde ich mit der Bitte, mit dieser Verbunden-
heit mit unserer Stadt nicht nachzulassen. Auch 2023 ist jeder
dazu aufgerufen, nach seinen Möglichkeiten mit anzupacken,
sich einzubringen und aktiv mitzugestalten. Wir alle werden
davon profitieren.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2023!

Ihr Bürgermeister
Jochen Fanhänel

Hinweis zu unerlaubter Holzentnahme

Wir möchten darauf hinweisen, dass am Wegesrand liegende Baumstämme nicht ohne Einverständnis des Eigentümers bzw. des
Pächters entnommen werden dürfen. Es handelt sich dann um Diebstahl und kann zur Anzeige gebracht werden.

Gern können Sie sich als Selbstwerber bei der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. anmelden, Voraussetzung ist ein Kettensägeschein.

Kontakt: Frau A. Petrik-Quellmalz (Teefon 037204-61420 oder E-Mail: a.petrik-quellmalz@lichtenstein-sachsen.de).
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Zur Verbesserung und Sicherung der Betriebsführung in kommuna-
len Gebäuden konnten Reparaturen und Erneuerungen der Infra-
strukturen in Höhe von ca. 88.000 € durchgeführt werden. Der
Schwerpunkt lag hierbei in den Schulgebäuden und Sportstätten
bezüglich der Instandsetzung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen,
der Betriebsfähigkeit von Aufzugs- und Lüftungsanlagen. Aufwendi-
ge Wasserschadensbeseitigungen durch Wasserrohrbrüche erga-
ben sich im Seitenflügel des Gymnasiums „Prof. Dr. Max Schnei-
der“ am Lutherplatz. Für die Grundschule Rödlitz erfolgte die
Erneuerung des Abwasseranschlusses. Im Sportzentrum Lichten-
stein an der Inneren Zwickauer Straße konnte der Sportboden des
Gymnastikraumes ersetzt werden. 
Im Außengelände der Grundschule Rödlitz entstand ein grünes
Klassenzimmer zur Nutzung für den Schulgartenunterricht. Die
Investitionskosten von 18.265 € konnten mit Finanzmitteln aus dem
Regionalbudget der LEADER-Region „Schönburger Land“ zu
80 Prozent gefördert werden.

Rückblick zu kommunalen Baumaßnahmen im Jahr 2022

Im Zuge der Sanierung und Modernisierung der Heinrich-von-
Kleist-Grundschule wurden in den Jahren 2021/2022 umfangrei-
che Bauleistungen in einer Höhe von ca. 690.000 € erbracht. Auf der
Grundlage des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes des
Freistaates Sachsen konnten bisher Zuwendungen in Höhe von ca.
499.000 € verzeichnet werden. Die Baumaßnahmen umfassen hier-
bei den Abbruch der desolaten Kelleraußentreppe mit Kohleeinfüll-
schächten im Wirtschaftshofbereich, die Trockenlegung der Außen-
wände mit Drainagearbeiten, die Erneuerung der Außen- und Innen-
putzflächen im Kellerbereich, eine Betonsanierung des Tiefkellers
nach Rückbau der alten Kesselanlage, die Herstellung eines
Aufzugsschachtes mit Liftanlage, eine Rampenanlage zur barriere-
freien Erschließung, den Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung und
die Erweiterung der Brandmelde- und Einbruchanlage sowie des
Blitzschutzes. Die Schule erhielt eine neue Niederspannungsvertei-
lung und im Kellergeschoss neue Datenleitungen inklusive einer
LED-Beleuchtung in den Schulräumen. 

Zur Sicherung der Löschwasserversorgung im Ortsteil
Heinrichs ort wurde die Löschwassernachspeiseleitung aus Marie-
nau zum Hochbehälter instandgesetzt. Für die Brunnenanlage im
Alrowa-Rondell galt es eine neue Wassereinspeisung aus dem
Parkhaus Hartensteiner Straße zu errichten.
Zur Erneuerung der Brandmelde-
anlage im Neubau des
Kultur.Palais.Lichtenstein be -
gannen die Arbeiten im IV. Quar-
tal 2022. 
Weitere 117.600 € konnten zur
energetischen Sanierung der
Heizungsanlage im Neuen
Rathaus eingesetzt werden. 

Bei herrlichem Mai-Wetter wurde ein neuer Spielturm mit verschie-
denen Kletteraufgängen und Rutsche auf dem Spielplatz Schul-
straße übergeben, welcher aus Mitteln des Bürgerhaushaltes finan-
ziert wurde.
Mit finanzieller Unterstützung der Wohnungsgenossenschaft Lich-
tenstein eG und der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Lich-
tenstein erfolgten die Erneuerung von Tischtennisplatten sowie eine
Instandsetzung der Drehscheibe auf dem Spielplatz in der Ernst-
Schneller-Siedlung.

Neubau Lift, Außenansichten Heinrich-von-Kleist-Grundschule

Im zweiten Halbjahr 2022 konnte der Abriss des Saalanbaus des
Talschlösschens im Ortsteil Rödlitz realisiert werden. Die Stadt
hat die Grundstücksfläche erworben und den Rückbau getätigt, um
ein brachgefallenes Gebäudeteil zu beseitigen, Flächen zu entsie-
geln und gleichzeitig einen Bauplatz für die geplante Erweiterung
der Grundschule Rödlitz zu schaffen. Die Ausgaben in Höhe von ca.
131.000 € konnten mit einem Festbetrag von 50.000 € nach der
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwick-
lung zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie gefördert
werden.
Für die Beauftragung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen an
Bauunternehmen wurden in 2022 Ausgaben in Höhe von ca.

Schulgarten
Grundschule Rödlitz

Außenanlage
Heinrich-von-Kleist-Grundschule

Ernst-Schneller-Siedlung

Schulstraße
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Gebäude vor Abriss 
(Foto: Ingenieurbüro Pühn) 

Fläche nach Abriss 
Talschlösschen

KOMMUNALE INFORMATIONEN

Die Weiterführung der energetischen Sanierung der Straßenbe-
leuchtung erfolgte konzentriert im Bereich der Albert-Schweitzer-
Siedlung mit Ersatz von 52 Leuchten mit LED-Technik. Das Vorha-
ben im Umfang von 23.511 € wurde gefördert mit 14.107 € nach der
Förderrichtlinie – RL Klima/2014 des Freistaates Sachsen.

Mit der feierlichen Verkehrsfreigabe des letzten Bauabschnittes im
Knotenpunkt der Hartensteiner Straße mit der Rödlitzer Straße und
der Niclaser Straße am 21.10.2022 fand das Bauvorhaben zum
Ausbau der Staatsstraße S 255 Hartensteiner Straße seinen

Böttgerstraße

Abschluss. Seit April 2017 wurde in mehreren Bauabschnitten eine
komplexe Straßenerneuerung inkl. aller unterirdischen Versorgungs-
medien realisiert. Insgesamt wurden ca. 10 Millionen € von allen
Baubeteiligten investiert, die Stadt Lichten-
stein/Sa. wird daran einen Anteil von ca. 2,9
Millionen € aufbringen, welche wiederum durch
den Freistaat Sachsen anteilig zu 90 Prozent
gefördert werden kann. Auf fast einem km
Länge mit vier Knotenpunkten ist unsere Stadt
nunmehr von einer modernen Verkehrsinfra-
struktur geprägt und zugleich städtebaulich
aufgewertet.
Die Errichtung eines historischen königlich-
sächsischen Postmeilensteins im Zusammen-
wirken zwischen der Forschungsgruppe Kur -
sächsische Postsäulen e.V., dem Verein für
Geschichte der Stadt Lichtenstein/Sa. e.V., dem
Landesamt für Straßenbau und Verkehr/Nieder-
lassung Plauen und der Stadtverwaltung Lich-
tenstein/Sa. bildet dabei den Bezug zur histori-
schen Bedeutung der Verkehrsader für unsere Stadt.

Fachbereich Bauwesen
Fotos: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Verein für Geschichte der
Stadt Lichtenstein/Sa. e.V.

Sitzungstermine

➜ Sitzung des Ortschaftsrates Heinrichsort am
26.01.2023, 18:00 Uhr, Neues Kirchgemeindehaus, Prinz-
Heinrich-Straße 41

➜ Sitzung des Stadtrates am 30.01.2023, 18:00 Uhr im
Mehrzweckraum des Neuen Rathauses, Badergasse 17

➜ Sitzung des Technischen Ausschusses am 06.02.2023,
18:00 Uhr im Mehrzweckraum des Neuen Rathauses,
Badergasse 17

➜ Sitzung des Ortschaftsrates Rödlitz am 07.02.2023,
18:00 Uhr im Jugend- und Begegnungszentrum „Bauern-
gut Rödlitz“, Bernhard-Reinhold-Weg 3

Zu den Sitzungen sind Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger,
recht herzlich eingeladen. Informationen zu Tagesordnung und
Beratungsunterlagen sowie in öffentlicher Sitzung gefasste
Beschlüsse finden Sie im Ratsinformationssystem, welches
über den Link https://ratsinfo-online.de/lichtenstein-bi
erreichbar ist.

Einbruch in die Sport- und Kulturhalle Callnberg

In der Nacht vom 2. zum 3. Januar 2023 wurde ein Einbruch in
die Sport- und Kulturhalle Callnberg verübt.
Hierbei entstanden erhebliche Schäden am kommunalen
Gebäudebestand. Die polizeilichen Ermittlungen inklusive
einer Spurensicherung wurden zur Täterermittlung aufgenom-
men.
Die Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. als Betreiber der Sporthal-
le hofft auf die Aufmerksamkeit der Bürgerschaft zur Eindäm-
mung der Vandalismusschäden in unserem Stadtgebiet. 
Hinweise und Beobachtungen hierzu sind bitte der Polizei-
dienststelle zu melden.

Fachbereich Bauwesen

135.000 € getätigt. Hierbei bildete der Schwerpunkt der Gehbahn-
bau mit Teilerneuerung der Straßenverkehrsfläche vor dem neuen
Gebäude des Ersatzneubaus für den Kindergarten „Sonnenweg“
auf der Böttgerstraße. Im Zuge der Kanalbauarbeiten der WAD
GmbH in der Ortslage Rödlitz konnte zudem eine einheitlich
geschlossene Asphaltdeckschicht mitfinanziert werden. 

Staatsstraße S 255 Hartensteiner Straße
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Entsorgungstermine im Stadtgebiet

Gelbe Tonne

Nehlsen Sachsen 
GmbH & Co. KG

Donnerstag
26.01.2023
09.02.2023

Papier und Pappe

KECL GmbH

Donnerstag
26.01.2023
09.02.2023

Restmüll

KECL GmbH

Mittwoch
01.02.2023
15.02.2023

Bioabfall

KECL GmbH

nach Bedarf

Sperrige Abfälle

KECL GmbH

auf Abruf

Bioabfall
Bitte melden Sie die Entleerung zwei Werktage vorher unter
www.landkreis-zwickau.de/biotonne-zur-entleerung-
anmelden oder telefonisch unter 0375 4402-26600 an.

Sperrige Abfälle
Die grundstücksnahe Abholung sperriger Abfälle, sperriger
Kunststoffabfälle, von Elektro(nik)-Altgeräten und Schrott kann
unter www.landkreis-zwickau.de/entsorgung-auf-abruf oder
mit der Entsorgungskarte unter www.landkreis-zwickau.de/
antrage-und-formulare angemeldet werden.

Weitere Onlinedienste:
• An- und Abmelden von Abfallbehältern
• Ändern des Behälterbestandes
• Anzeigen von Eigentümerwechseln
• Melden von defekten Abfallbehältern
• Korrigieren der Kontaktdaten
• Auskünfte über: 

– Anzahl durchgeführter Behälterleerungen
– Anzahl gemeldeter überlassungspflichtiger Personen
– Anzahl ergangener Gebührenbescheide

unter: www.landkreis-zwickau.de/abfall-online
Service-Hotline: 0375 4402-26600 
Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Ehrung der Nachwuchssportlerinnen Lina Bochmann und Zoe
Albert vom SSV Fortschritt Lichtenstein – Abteilung Volleyball
in der Stadtratssitzung am 12.12.2022 durch Herrn Hofmann
vom Förderverein Nachwuchssport im Landkreis Zwickau, den
Abteilungsleiter Volleyball Herrn Grieshammer sowie Bürger-
meister Herrn Fankhänel. 
Viel Erfolg beim weiteren sportlichen Werdegang!

Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Am 04.01.2023 wurden von den Bauhofmitarbeitern neue Rosen in
die Lücken der Beete im französischen Garten im Schloßpalais
gepflanzt.
Es sind 121 Rosen und elf verschiedene Sorten gepflanzt wurden,
die Gelder dafür wurden von zwei Firmen gespendet, der Fa. Span-
dauer Velours aus Lichtenstein/Sa. und der Fa. Eastec aus Berns-
dorf, hierfür nochmals herzlichen Dank.
Fachbereich Bauwesen

Die WAD GmbH

informiert über Wissenswertes unter:

https://www.wad-gmbh.de/Wussten-Sie-schon
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HEINRICHSORT

Neujahrsgrüße

Liebe Heinrichsorter,
der Ortschaftsrat Heinrichsort wünscht Ihnen für das neue Jahr
12 frohe Monate, 52 glückliche Wochen, 365 wundervolle Tage,
8.760 tolle Stunden, 525.600 unvergessliche Minuten und
31.536.000 originelle Sekunden. Mögen all Ihre Wünsche in
Erfüllung gehen.

Auch im Jahr 2023 bin ich jederzeit für Sie ansprechbar. Unser
Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses und der Zukunft unserer in die Jahre
gekommenen kommunalen Gebäude.

Ihre Ortsvorsteherin
Annett Richter

Fasching in Heinrichsort

Am 11.11.22 um 18.18 Uhr wurde der Schlüssel der Ortschaftsver-
waltung Heinrichsort sowie die Kasse mit dem restlichen „Ortsbud-
get“ in Höhe von 1,11 € an den HCV MausKuber übergeben. Der
Ortschafsrat hofft, dass der HCV MausKuber die Kasse wieder bis
zum Rand füllt. Möglichkeiten dafür gibt es zu folgenden Terminen:
– 1. Veranstaltung: 11.02.2023   ab 19.19 Uhr
– Kinderfasching: 12.02.2023 ab 15.00 Uhr
– 2. Veranstaltung: 18.02.2023 ab 19.19 Uhr
– Närrisches Kaffeetrinken: 19.02.2023 ab 15.00 Uhr

Der Kartenvorverkauf findet jeweils Dienstag und Donnerstag von
17.00 bis 19.00 Uhr in der Ortschaftsverwaltung Heinrichsort
(Vereinsraum HCV) statt.

Ortsvorsteherin Annett Richter und der Präsident des HCV-MausKu-
ber, Joachim Bobber, bei der „Schlüsselübergabe am 11.11.22 vor
dem Rathaus in Heinrichsort (Foto: M. Richter)

Information zu den Schließzeiten
des Bürgerbüros Heinrichsort

Das Bürgerbüro Heinrichsort bleibt am Dienstag, dem
14.02.2023 sowie dem 21.02.2023 geschlossen. Es findet
keine Sprechstunde der Ortsvorsteherin statt.

Sprechstunden der Ortsvorsteherin im Jahr 2023

Die Sprechstunden der Ortsvorsteherin finden auch in diesem
Jahr jeden ersten Dienstag des Monats von 16:00 Uhr bis
18:00 Uhr statt. 

Die Termine im Überblick (Änderungen vorbehalten):
07.02.2023  ▪ 07.03.2023  ▪ 04.04.2023  ▪ 02.05.2023  ▪
06.06.2023  ▪ 04.07.2023  ▪ (01.08.2023 entfällt)  ▪ 05.09.2023
▪ (03.10.2023 entfällt)  ▪ 07.11.2023  ▪ 05.12.2023

RÖDLITZ Impressum – Herausgeber: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. und Verwal-

tungsgemeinschaft • Verantwortlich für den amt lichen Teil: Herr Jochen

Fankhänel, Bürgermeister der Stadt Lichtenstein/Sa. und für Mitteilungen der

Mitgliedsgemeinden Bernsdorf und St. Egidien in der Verwaltungsgemein-

schaft deren Bürgermeister • Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil:

jeweiliger Auftrag geber/ Verfasser • Redaktion: Stadtverwaltung Lichtenstein,

09350 Lichtenstein, Badergasse 17, Fachbereich Allgemeine Verwaltung und

Bürgerservice, Telefon: 037204 61320, Fax: 037204 61107, E-Mail: amts-

blatt@lichtenstein-sachsen.de • Verlag, Satz, Druck, Vertrieb, Anzeigen:

RIEDEL GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mittel-

deutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau/OT Ottendorf,

Telefon: 037208/876-0, Fax: 037208/876299, E-Mail: info@riedel-verlag.de,

Inhaber: Hannes Riedel. Es gilt die aktuelle Anzeigenpreisliste 2023 • Vertei-

lung: Die Stadt Lichtenstein/Sa. mit allen Ortsteilen verfügt laut Quelle Deut-

sche Post über 6873 Haushalte. Die nicht zur Verteilung kommenden Exem-

plare liegen zur kostenfreien Mitnahme an den bekannten Auslagestellen aus.

Es wird für jeden Haushalt ein Amtsblatt zur Verfügung gestellt. Sollten Sie den

Lichtensteiner Anzeiger nicht erhalten haben, so können Sie dies gern unter

folgender Telefonnummer melden: (0371) 65622100. • Stand: August 2022

Information zu den Schließzeiten
des Bürgerbüros Rödlitz

Das Bürgerbüro Rödlitz bleibt am Donnerstag, dem
16.02.2023 sowie dem 23.02.2023 geschlossen. Es findet
keine Sprechstunde des Ortsvorstehers statt.
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Hof, Wohltätigkeit, Herrschaft und Widerstand

Vortrag über die Fürsten vom Schloss
und die Bewohner der Stadt  

Die Grafen und Fürsten von Schönburg beeinflussten über Jahrhun-
derte das Stadtbild, die Wirtschaft und den Alltag in Lichtenstein.
Während die Geschichte Lichtensteins als Industriestandort auch
heute noch sehr präsent ist, ist das einstige Verhältnis zwischen den
Schönburgern und den Bewohnern von Lichtenstein-Callenberg
jedoch etwas in Vergessenheit geraten. 
Im Rahmen der Veranstaltung begeben wir uns auf eine spannende
Spurensuche in die Zeit, als Lichtenstein-Callnberg noch Schönbur-
gische Residenz war.
Der Vortrag mit der Schönburg-Expertin Frau Dr. Alexandra
Thümmler aus Waldenburg findet am 29. Januar 2023 im
Kultur. Palais.Lichtenstein in der Schlossallee 2 statt. Er beginnt um
15:00 Uhr. Eintritt: 2 Euro. 
War es immer eine Idylle, wie auf dieser kolorierten Lithographie von
1837? In welchem Verhältnis standen die Bürgerinnen und Bürger
unten im Ort zu ihren Fürsten oben auf dem Berg? Bestand: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Wir wünschen unseren Lesern
und Leserinnen ein friedliches neues Jahr 2023!

RiEDEL GmbH & Co. KG – Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland
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Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Vor der alten Callnberger Schule in der Paul-Zierold-Straße 14
wurde eine vom Museum erarbeitete Bauzauntafel aufgestellt, die
von der ehemaligen Callnberger Bürgerschule berichtet und über
die wechselvolle Geschichte des Hauses erzählt. Das Gebäude wird
aktuell saniert. 

Mein Lieblingsobjekt zur Stadtgeschichte

Das Stadtmuseum zieht im ersten
Quartal 2023 vom Altmarkt zum Palais.
Während künftig in einem Schaudepot
viele Objekte betrachtet werden
können, wird eine neue Dauerausstel-
lung zur Stadtgeschichte erarbeitet.
Was wünschen sich die Lichtenstei -
nerinnen und Lichtensteiner? Welche
Themen sind wichtig und welche Lieb-
lingsobjekte sollen unbedingt ausge-
stellt werden? Mitmachen ist er -
wünscht. Wer sich an der Aktion betei-
ligen möchte, meldet sich bitte telefo-
nisch unter 037204 941399. 
Bis Mitte des 17. Jahrhunderts gab es noch keine Feuerwehrsprit-
zen in der Stadt. Die Menschen zogen mit ledernen Eimern los,
wenn es brannte. In jedem Haus gab es einen solchen Löscheimer,
der zur Einsatzstelle mitgenommen werden musste. Von der
Wasserentnahmestelle aus transportierte eine Menschenreihe die
gefüllten Eimer zur Brandstelle und über eine zweite Reihe gingen
die leeren Eimer wieder zurück zum Befüllen.
Drei Feuerlöscheimer gehören zum Museumsbestand. Sie wurden
2011 in einer Sonderausstellung zum Jubiläum 150 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Lichtenstein ausgestellt. 
Danny Erler ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr interessiert sich
darüber hinaus für deren Geschichte. Er hat schon ein Buch darüber
verfasst. 
Den Löscheimer wählte Danny Erler, „weil er für mich stellvertre-
tend für das frühere Feuerlöschwesen und die Brandbekämpfung in
Lichtenstein und Callnberg steht und weil es auch an die Menschen
erinnert, die sich trotz einfacher Mittel mutig dem Feuer entgegen-
stellten.“
Gisela Berger arbeitete zehn Jahre im Museum der Stadt Lichten-
stein/Sa. Sie inventarisierte Museumsobjekte und begleitete Veran-
staltungen und Sonderausstellungen. Dabei gewann sie umfangrei-

che Kenntnisse über viele Samm-
lungsbestände. Das Kreuz der Fürstin
Sophie von Albanien (1885-1936)
wurde für die Sonderausstellung
„Verborgene Schätze“ 2009 restau-
riert. Damals lernte Gisela Berger das
Doppelkreuz aus Messing mit den
kyrillischen Schriftzeichen kennen und
war fasziniert von dem Stück. Es
erzählt von der Bindung der Fürstin an
die Heimat ihrer Großmutter, einer
rumänischen Prinzessin. 

Der Museumsraum, in dem an Prof. Dr. Max Schneider (1887–1955)
erinnert wird, weckte bei Claudia Bretschneider Gedanken an ihre
Schulzeit. Sie besuchte das Lichtensteiner Gymnasium, das seit
1956 Schneiders Namen trägt. Die historische Continental-Schreib-
maschine aus Schneiders Arbeitszimmer hat es ihr besonders ange-
tan. Sie wurde in der Chemnitzer Firma Wanderer hergestellt. 
Übrigens tippte Schneider seine Briefe nicht selber. Er bevorzugte
handschriftliche Notizen in Gabelsberger Stenographie und überließ
seiner Mitarbeiterin Ingeborg von Einsiedel das Abtippen. 

Jens Steinert kennt sich mit
der Geschichte des Bierbrau-
ens aus: „Das Plakat der alten
Stadtbrauerei habe ich
ausgewählt, weil ich mich seit
vielen Jahren mit sächsischen
Brauereien und deren
Geschichte befasse. Ange-
fangen hatte das alles mit
dem Sammeln von alten
Bieretiketten, welche die
Flaschen zierten. Auch von
der Brauerei H. Kühn, die
immerhin schon 1920 den

Braubetrieb eingestellt hat, kann ich mehrere Etiketten mein Eigen
nennen. Was lag da näher, als dieses wundervoll restaurierte Werbe-
schild der Brauerei als mein Lieblingsobjekt zu wählen.“
Die Brauerei Hermann Kühn befand sich von 1890 bis 1920 an der
Stelle des heutigen Lichtensteiner Rathauses und eines Nachbarge-
bäudes. Ursprünglich stand dort ein Malzhaus und seit 1788 ein
Brau- und Gärhaus, das links im Bild zu sehen ist. Die im Hinter-
grund dargestellten Gebäude ließ Hermann Kühn errichten. 

Fotos: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
Kultur.Palais.Lichtenstein
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KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN

Übergabe Plakette „Haus der kleinen Forscher“
an die Kita „Knirpsenland“

Ende Juli wurde unsere Kita „Knirpsenland“ zum „Haus der Kleinen
Forscher“ zertifiziert.
Diese Zertifizierung signalisiert das kontinuierliche Engagement bei
der Förderung frühkindlicher Bildung in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Die Plakette
und die dazugehörige Urkunde wurden nun am 14. Dezember 2022
offiziell überreicht.

Herr Krenkel, Netzwerkkoordinator vom „Haus der kleinen
Forscher“ übergab in Anwesenheit von CDU-Stadträtin Claudia
Schmidt und Bürgermeister Jochen Fankhänel dem Leiter der
Einrichtung, Herrn Felix Wöhrl, die Plakette, die das Engagement
des ganzen Teams nach außen für alle sichtbar macht.
Die Kita hatte sich bereits in den letzten Jahren auf den Weg
gemacht, gemeinsam mit den Kindern die Welt um sich herum zu
entdecken. Die Erzieherinnen und Erzieher der Einrichtung vor allem
Frau Julia Freitag bildeten sich regelmäßig fort und steckten viel
Herzblut in das Projekt, um die Mädchen und Jungen bei ihrer tägli-
chen Entdeckungsreise zu begleiten.
Text/Foto: A. Schild

Kita „Knirpsenland“ nimmt Bastelwettbewerb gern an

Das Sonnenklar.TV Partner Reisebüro Ullmann in Lichtenstein rief
zum weihnachtlichen Basteln auf.

Das Thema des Bastelwettbewerbs lautete wie folgt:
„Wo macht der Weihnachtsmann Urlaub?“
Unsere Katzen- und Fuchsgruppe, der Kita „Knirpsenland“, ließen

sich dies nicht zweimal sagen und fingen sofort damit an, ihre krea-
tiven Ideen umzusetzen.
Frau Freitag und ihre Kinder der Fuchsgruppe stellten sich gemein-
sam vor, dass der Weihnachtsmann seinen Urlaub beim Wandern im
Gebirge verbringt und bauten aus Styropor und Bauschaum einen
großen Berg, welcher von den Kindern individuell gestaltet wurde. 
Frau Lingen und Frau Schumann und ihre Katzengruppe dachten,
dass der Weihnachtsmann seine Freizeit am Meer mit viel Sonne
verbringt. Sie bauten aus verschiedensten Materialien und einer
halbierten Baumscheibe ein wunderschönes Holzmotiv.
Die fertigen Kunstwerke werden im Reisebüro in der Ernst-Thäl-
mann-Straße 19 ausgestellt.
Die drei schönsten Kunstwerke erhalten eine Geldspende für ihre
Gruppe.
Wir bedanken uns für die tolle Idee und drücken allen Teilnehmern
die Daumen.  
Text/Fotos: Kita Knirpsenland

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Auch im Jahr 2023 findet wieder ein Tag der offenen Schule an der
Heinrich-von-Kleist-Oberschule statt. Wir würden uns freuen, wenn
wir Sie bei uns begrüßen dürfen. Gern zeigen wir Ihnen unsere
Schule und beantworten all Ihre Fragen.
Schulleitung und Kollegium

• Freitag, 27.01.2023, 15:00 bis 17:00 Uhr
• 15.00 Uhr: Eröffnung durch die Bläserklasse und die Schullei-

tung
     – Besuch der Rosenprinzessin
• Die Bläserklassen geben Einblick in die Probenarbeit: Foyer und

Anbau (über der Turnhalle).
• Arbeitsgemeinschaften der Ganztagsangebote stellen sich vor:
     – Hofladen mit der Bienenkönigin
     – Keyboard und Schreibmaschine
     – Rund um den Ball
• Der Schülerrat präsentiert sich.
• Informationen zur LRS-Förderung
• Kreativangebot in den Gruppenräumen
• Physikexperimente
• Unser Schülercafé hat geöffnet mit Kaffee, Kuchen, Tee und

Wienern.
• Unsere Schulsozialarbeiterin erwartet Sie im Schulclub. 
• Unsere Praxisberaterin zeigt Ihnen die Berufsorientierung unse-

rer Schule.
• Geführte Rundgänge durchs Schulhaus und Gelände sind

möglich.
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„Musikverein(t)“

Unter diesem Motto danken wir all unse-
ren Fans, Unterstützern und Musikern für
das tolle Musikjahr 2022 und wünschen
Glück, Gesundheit sowie weiterhin 
viel Freude an der Musik!  
Bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Wir werden Sie auch im Jahr
2023 mit tollen Konzerten und musikalischen Events überraschen.
Mit Stolz können wir berichten, dass unser Musikverein die zweijäh-
rige Zwangspause gut überstanden hat. Fast alle Mitglieder sind uns
treu geblieben und freuten sich, dass wir im Januar 2022 mit den
regulären Proben wieder starten konnten. So bedankte sich z.B. ein
17-Jähriger Musiker für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag
per E-Mail an unser Büro „Ich freue mich darauf, dass wir endlich
wieder proben!“ – Gibt es etwas Schöneres?
Erster Höhepunkt in 2022 war unser Frühlingskonzert, bei dem wir
das „Sächsische Blechbläser Consort“ begrüßten. Es folgte unser
Dauerbrenner „BBB-Bier, Bratwurst, Blasmusik“ zu Christi Himmel-
fahrt, welcher erstmalig auf dem Gelände des Kultur.Palais.Lichten-

stein stattfand. Unzählige Besucher ließen sich an diesem Tag von
uns musikalisch und kulinarisch verwöhnen. Die „Bern-Stein-Band“
sowie die Formation „Meerblech“ des Marinemusikkorps Kiel boten
neben unseren „Lichtensteiner Musikanten“ sowie dem großen
Orchester des Musikvereins Livemusik vom Feinsten. Im Mai erleb-
ten wir gemeinsam mit Mitgliedern unseres Fördervereins einen
tollen Vereinsausflug. Bei Dixieland Musik schipperten wir auf einem
Schiff der Elbflotte durch das schöne Elbsandsteingebirge und auf
Schusters Rappen ging es hoch zur Bastei. Ein toller Tag, der unser
Gemeinschaftsgefühl zu 100 % gefestigt hat. Außerdem veranstal-
teten wir im Juli 2022 unser erstes „Picknick-Konzert“ im Stadtpark.
Auch das traditionelle Schülerkonzert konnte am 30. November in
seiner 22. Auflage endlich wieder stattfinden. Hier möchten wir
besonders der Bläserklasse 6 der Kleist-Oberschule Lichtenstein,
der BigBand des Gymnasiums Lichtenstein und dem Chor der
Goetheschule Meerane danken, welche neben den Musikern unse-
res Nachwuchsorchesters das junge Publikum mit weihnachtlichen
Blasmusikklängen in den Bann gezogen haben. Noch heute klingt
der herzliche Applaus der zahlreichen Gäste vom ausverkauften 30.
Weihnachtskonzert in unseren Ohren – ein toller musikalischer
Ausklang unserer Spielsaison!

„Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit.“ 
Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882)
Mit der Sprache der Musik wollen wir Sie auch im Jahr 2023 wieder
gut unterhalten. Merken Sie sich schon heute unsere anstehenden
Konzerte vor: 
– 23.04.2023 Frühlingskonzert des Musikverein Lichtenstein mit

dem Polizeiorchester Sachsen im GCL
– 18.05.2023 BBB Christi Himmelfahrt am Kultur.Palais.Lichten-

stein
– 18.06.2023 Picknickkonzert im Stadtpark
– 03.12.2023 Weihnachtskonzert im GCL
Natürlich sind wir auch auf vielen Festen in unserer Umgebung und
sachsenweit präsent. 
Wir freuen uns auf Sie, liebe Blasmusikfreunde! 
Karin Süß & Annett Heller vom Musikverein Lichtenstein Sa./e.V.

Fotos: Musikverein Lichtenstein Sa./e.V.
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Gründerin des Bibliotheks-Freundeskreises
in Dresden geehrt

Am 3. Dezember 2022
wurde Sabine Aischmann
im Sächsischen Landtag
für ihr ehrenamtliches
Engagement geehrt. 
Aus der Laudatio:
Sabine Aischmann ist seit
der Gründung des Freun-
deskreises der Stadtbiblio-
thek Lichtenstein e.V. ein
aktives und unverzichtba-
res Mitglied. Bei der Grün-
dung 2013 übernahm sie
den Vorsitz, den sie bis
2016 innehatte.
Ihr mitreißendes, immer
positives Wesen motivierte
viele Lichtensteinerinnen
und Lichtensteiner, sich
ebenfalls für die Bibliothek
zu engagieren (mittlerweile
gibt es 58 Mitglieder), auch ihre gesamte Familie unterstützt sie bei
allen Aktivitäten sehr gern. 
Viele Aktionen des Freundeskreises gestaltete sie maßgeblich mit,
wie z. B. die Organisation des jährlichen nationalen Vorlesetages.
Dass in jeder Kita der Stadt eine Vorleserin oder ein Vorleser strah-
lende Kinderaugen hervorbrachte, ist vor allem ihr Verdienst. Selbst
der Bürgermeister wurde engagiert. Sie selbst las natürlich auch vor,
ebenso beim jährlichen Adventsvorlesen, bei dem an jedem Tag im
Advent ein anderes Freundeskreismitglied vorliest, immer verbun-
den mit besonderen Aktionen.
Als 2015 Flüchtlingsfamilien auch nach Lichtenstein kamen, lud die
Bibliothek von da an jährlich zum Spielenachmittag für Flüchtlings-
und andere Familien ein. Ohne Berührungsängste ging sie auf alle,
ob Groß oder Klein, zu. Sie ließ sich immer etwas Besonderes einfal-
len, wie z. B. ein Riesenplakat mit Handabdrücken unter dem Motto:
„Hand in Hand“ oder ein anderes Mal eines mit Fußabdrücken unter
dem Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“
Eine neue Lesereihe der Bibliothek war nicht nur ihre Idee, sondern
die Organisation liegt komplett in ihren Händen: Beim „WeinLesen“
lesen Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner kurze Texte, dazu gibt
es Wein z. B. dieses Jahr aus dem Ahrtal, um die Winzer dort zu
unterstützen.
Ihr alleiniger Verdienst ist auch das Projekt „Bücher auf Rädern“, mit
dem sie gleich nach der Gründung des Vereins für Aufsehen sorgte.
Dabei werden Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr selbst in die
Bibliothek kommen können, mit Büchern und anderen Medien
versorgt. Meist war sie dafür mit dem Fahrrad unterwegs.
Auch mit 80 ist sie immer ansprechbar und hilft wo sie kann.
Katrin Hisslinger, Beratendes Mitglied
im Freundeskreis der Stadtbibliothek Lichtenstein e.V.

Öffnungszeiten                                                                     
Geschäftsstelle, Altmarkt 8       Kindermarkt, Altmarkt 6

Montag:       geschlossen            Montag:       geschlossen
Dienstag:     09.00 – 14.00 Uhr    Dienstag:      09.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch:     09.00 – 14.00 Uhr    Mittwoch:     09.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 14.00 Uhr    Donnerstag: 09.00 – 17.00 Uhr
Freitag:         geschlossen            Freitag:        geschlossen

Altmarkt 8, 09350 Lichtenstein/Sa.
Tel.: 037204/941915 | Fax: 037204/941917

E-Mail: kinderhilfe-lichtenstein@gmx.de

n Veranstaltungen:
– 31.01.2023, 09.00 bis 15.00 Uhr: Infotag für Eltern und Großel-

tern – Vorstellung Winterferienprogramm*
– 31.01.2023, 14.02.2023, 09.00 bis 13.00 Uhr: Präsentation in

der Passage am Stadion Rudolf-Breitscheid-Straße – Frühlings-
ware

– 12.02.2023, 14.00 Uhr: Faschingsveranstaltung Heinrichsort
(Eintritt und Bus kostenlos)

– 15.02.2023, 10.00 Uhr: Theateraufführung mit der Theatergrup-
pe der EUREGIO* – Anmeldung erforderlich!

– 16.02.2023, 10.00 Uhr: DRK-Lehrgang* – Anmeldung erforderlich!

n regelmäßige Veranstaltungen:
– montags ab 15:00 Uhr: Probe der Kulturgruppe (Kinder, die Lust

und Laune haben, in der Kulturgruppe mitzuarbeiten, sind herz-
lich willkommen.)

n Vorschau
– 23.02.2023, 10.00 Uhr: Basteln für Mama (Kreativstunde mit

Andrea und Viola) Für Verpflegung ist gesorgt.* – Anmeldung
erforderlich!

(* Treffpunkt: Mehrzweckraum Kinderhilfe)

Werte Bürgerinnen und Bürger,
wollen Sie mehr über die Arbeit des Kinderhilfevereins über Aktivitä-
ten, Angebote und Veranstaltungen erfahren, dann klicken Sie im
Internet auf Kinderhilfe Lichtenstein/Sa. e.V. und Sie werden umfas-
send informiert. 

Surprise, surprise!
Das war schon eine Überraschung, als Bürgermeister Jochen
Fankhänel unsere Wandergruppe ein Stück des Weges begleitete.
Alle waren begeistert ihn so hautnah zu erleben. Mit vielen guten
Wünschen für das neue Jahr und viel Schaffenskraft verabschiede-
ten sich die Kinder und Vereinsmitglieder vom Bürgermeister.
Text: Ute Hoch, Vorsitzende, Foto: Kinderhilfe 
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Frauenzentrum Lichtenstein

Träger dfb – Regionalverband Sachsen Ost e.V.
Altmarkt 8, 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon: 037204/941916, Fax: 037204/60580, 
E-Mail: dfb-frauenzentrum.lichtenstein@gmx.de

Öffnungszeiten 
Montag und Freitag:                        geschlossen
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag:    09:00 bis 14:00 Uhr
Annahme und Abholung in der Änderungsschneiderei Dienstag
und Mittwoch in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr

n Veranstaltungen:
– 24.01.2023, 07.02.2023, 09.00 bis 13.00 Uhr: Präsentation in

der Passage am Stadion Rudolf-Breitscheid-Straße – Frühlings-
ware

– 26.01.2023, 09.02.2023, 14.00 Uhr: Klöppelzirkel*
– 01.02.2023, 13.00 Uhr: Journalismus und Wahrheit

zu Gast: Herr Frank Walenszus, Dipl. Journalist *
– 02.02.2023, 10.00 Uhr: Wandern mit Gudrun –

Treffpunkt: „advita“
– 15.02.20,23, 13.00 Uhr: Ernährung 50+ – zu Gast: Frau Ramona

Treml*
(* Treffpunkt: Mehrzweckraum Frauenzentrum)

Ihr dfb – Vorstand
Ute Hoch/Rosemarie Graupe

„Frauen“ e.V.

Poststraße 4 · 09350 Lichtenstein · Telefon und Fax: 037204/2014

n Veranstaltungen:
– 24.01.2023, 14.00 Uhr: Spiel- und Plaudernachmittag
– 31.01.2023, 14.00 Uhr: Operettenstreifzug
– 07.02.2023, 14.00 Uhr: „Spielenachmittag“ – Phase 10, Mensch

ärgere dich nicht … und andere Spiele (auch Rommé)
– 14.02.2023, 14.00 Uhr: „Ticket ins Paradies“ – Kinobesuch, Tref-

fen 13.50 Uhr

n Vorschau:
– 21.02.2023, 14.00 Uhr: Wissenswertes rund um den Fasching

mit Verkostung und weiteren Überraschungen

Alle Veranstaltungen finden in den Räumen des Vereins statt.

Gunhild Wagner, Vorstandsvorsitzende

Das Beratungsmobil der Sächsischen
Krebsgesellschaft e.V. kommt nach Lichtenstein

Das Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V. kommt
am Dienstag, 07.02.2023 von 09:00 bis 11:00 Uhr nach Lichten-
stein auf den Neumarkt. Die Sächsische Krebsgesellschaft infor-
miert dort über ihre Angebote und Veranstaltungen. Bei Bedarf steht
Herr Renner, Sozialarbeiter bei der Sächsischen Krebsgesellschaft
e.V., für Sozialberatung im Zusammenhang mit einer Krebserkran-
kung zur Verfügung. Das Beratungsmobil verfügt über eine Stand-
heizung.
Mit dem Einsatz des Beratungsmobils verbinden wir die Absicht, die
Bürgerinnen und Bürger, besonders im Landkreis Zwickau, zum
Thema Krebs wohnortnah persönlich zu beraten und zu informieren.
Ratsuchende Betroffene, Angehörige und Interessierte können
dadurch Informationen zu sozialrechtlichen Fragestellungen, Veran-
staltungen, aktuellen Projekten, Selbsthilfegruppen und weiteren
Ansprechpartnern erhalten.

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Jehovas Zeugen Versammlung Lichtenstein

Zeit der Zusammenkunft:
Donnerstag 19:00 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr

Ort der Zusammenkunft: Königreichssaal 
Hohndorf, Garnstraße 1

Ansprechpartner: Reinhart Kühn
Telefon: 0176 60445095
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Veranstaltungskalender

bis 25.06.2023
Jahresausstellung AHA! Holz – Von der Fläche zum Raum“
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 

09350 Lichtenstein/Sa.

25.01.2023, 18:30 bis 20:30 Uhr 
Lichtensteiner Unternehmerstammtisch
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 

09350 Lichtenstein/Sa.

29.01.2023, 15:00 bis 16:30 Uhr
Informationsveranstaltung – Hof, Wohltätigkeit, Herrschaft und
Widerstand – Lichtenstein unter den Grafen und Fürsten von
Schönburg
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 

09350 Lichtenstein/Sa.

03.02.2023, 18:00 Uhr
Jahresfestveranstaltung des Freundeskreises des Museums
der Stadt Lichtenstein e.V. 
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2, 

09350 Lichtenstein/Sa.

03.02.2023, 19:30 bis 01:00 Uhr
Livemusik im U-Boot mit Eagles and Horses
Gaststätte U-Boot, Äußere Zwickauer Straße 21,

09350 Lichtenstein/Sa.

07.02.2023, 09:00 bis 11:00 Uhr
Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft

Neumarkt, 09350 Lichtenstein/Sa.

09.02.2023, 18:30 bis 20:00 Uhr
Informationsveranstaltung – Kostenfallen im Internet – Die
Verbraucherzentrale Sachsen klärt auf

Stadtbibliothek. Am Mühlgraben 3, 09350 Lichtenstein/Sa.

11.02.2023, 19:19 bis 01:00 Uhr
1. Carnevalsveranstaltung des Heinrichsorter Carnevalsverein e.V.
Gasthaus „Zur Krone“, Prinz-Heinrich-Straße 35,

09350 Lichtenstein/Sa.

12.02.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Kinderfasching des Heinrichsorter Carnevalsverein e.V.
Gasthaus „Zur Krone“, Prinz-Heinrich-Straße 35,

09350 Lichtenstein/Sa.

18.02.2023, 19:19 bis 01:00 Uhr
2. Carnevalsveranstaltung des Heinrichsorter 
Carnevalsverein e.V.
Gasthaus „Zur Krone“, Prinz-Heinrich-Straße 35,

09350 Lichtenstein/Sa.

19.02.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Närrisches Kaffeetrinken mit dem Heinrichsorter 
Carnevalsverein e.V.
Gasthaus „Zur Krone“, Prinz-Heinrich-Straße 35,

09350 Lichtenstein/Sa.

18.02.2023 und 19.02.2023, 10:00 bis 17:00 Uhr
Modellbahnausstellung

„Alte Färberei“, Grünthalweg 3, 09350 Lichtenstein/Sa.

KIRCHENNACHRICHTEN

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lichtenstein

Pfarramt, Lutherplatz 2, Tel. 2060, Pfarrer Mitzschke, Tel. 2241

n Veranstaltungen:
29.01.2023   17:00 Uhr   Sakramentsgottesdienst         Lutherkirche
05.02.2023   18:00 Uhr   Sakramentsgottesdienst         Lutherkirche
12.02.2023   09:30 Uhr   Sakramentsgottesdienst  Laurentiuskirche
19.02.2023   09:30 Uhr   Gottesdienst                     Laurentiuskirche

n regelmäßige Veranstaltungen (nicht in den Ferien):
mittwochs    18:00 Uhr   Gemeindegebet in der Lutherkirche 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rödlitz-Heinrichsort 

Konsumgenossenschaftsweg 4
09350 Lichtenstein OT Rödlitz

Tel: 037204 2879, Fax: 037204 72512
Mail: kg.roedlitz_heinrichsort@evlks.de

www.kirch-gemeinde.de

n Veranstaltungen:
29.01.2023  08.45 Uhr   Gottesdienst                            Heinrichsort
05.02.2023  10.00 Uhr   Gottesdienst                               Heinrichsort
12.02.2023  10.00 Uhr   Gottesdienst                                   Hohndorf
19.02.2023  10.00 Uhr   Gottesdienst                     Bauerngut Rödlitz

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Lichtenstein

Am Grünen Winkel 6, 09350 Lichtenstein,
Telefon: 01522 7726746, www.efg-lichtenstein.de

n regelmäßige Veranstaltungen:
sonntags       10.00 Uhr     Gottesdienst

Christliches Glaubenscentrum Lichtenstein e. V.

Paul-Zierold-Straße 8, 09350 Lichtenstein, 
Tel. 037204 7710, Fax 037204 77110, info@gclev.de, 

www.gclev.de

n Veranstaltungen:
22.01.2023  09:30 Uhr    Gottesdienst
29.01.2023  09:30 Uhr    Gottesdienst
04.02.2023  19:30  Uhr   Gottesdienst 
12.02.2023  09:30 Uhr    Gottesdienst
19.02.2023  09:30 Uhr    Gottesdienst

n Vorschau:
25.02.2023  09.30 Uhr   Frühstück für Ehepaare
In Wohlfühlatmosphäre werden neben leckeren Speisen gute Impul-
se zum Thema Ehe kredenzt. Erforderlich ist eine Anmeldung im
Büro des GCL bis zum 20.02.2023 auf info@gclev.de
Kosten: 20 Euro/pro Ehepaar

Anzeigentelefon: 037208/876-199 
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